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!Der Fall

Der Arbeitgeber sagte einem Mit-

arbeiter eine Betriebsrente zu, die

über eine Pensionskasse durch-

geführt werden sollte. Seit dem 

1. November 2003 bezieht der

Arbeitnehmer die zugesagte Ren-

te. Die Satzung der Pensionskasse

sieht allerdings vor, dass sie bei

Fehlbeträgen die Leistungen kür-

zen kann. Im Jahr 2003 machte

die Kasse von dieser Möglichkeit

Gebrauch und zahlte seitdem ei-

ne verringerte Rente aus. Darauf-

hin verklagte der Rentner seinen

früheren Arbeitgeber und ver-

langte von ihm die Differenz zwi-

schen der ihm ursprünglich zuge-

sicherten monatlichen Betriebs-

rente und dem geringeren, aus-

gezahlten Betrag.

!Das Urteil

Das Bundesarbeitsgericht (BAG)

gab dem Kläger mit Urteil vom

19. Juni 2012 (Aktenzeichen 3

AZR 408/10) recht.

Versorgungszusagen der betrieblichen Al-

tersversorgung (bAV) werden immer vom

Arbeitgeber arbeitsrechtlich zugesagt,

sind also Bestandteil der arbeitsrechtli-

chen Vereinbarung. Dies

ergibt sich aus dem Be-

triebsrentengesetz, da ei-

nem Arbeitnehmer „aus

Anlass des Arbeitsverhält-

nisses“ Leistungen der be-

trieblichen Altersversor-

gung vom Arbeitgeber ver-

sprochen werden. Diese

arbeitsrechtliche Veranke-

rung der betrieblichen Al-

tersversorgung gilt unab-

hängig vom sogenannten

Durchführungsweg, also

auch bei einer externen 

Finanzierung über eine 

Direktversicherung, eine

Pensionskasse, einen Pen-

sionsfonds oder eine Un-

terstützungskasse. 

Das Urteil des BAG ist

daher konsequent und

überrascht die Fachpraxis nicht, wohl aber

manchen Arbeitgeber.

Viele Branchen-Versorgungswerke und

Zusatzversorgungen im öffentlichen

Dienst (Zusatzversorgungskassen) werden

über Pensionskassen abgebildet. Da je-

doch Versorgungsverpflichtungen, die

über eine Pensionskasse zugesagt werden,

nicht dem gesetzlichen Sicherungsme-

chanismus des Pensions-Sicherungs-Ver-

eins (PSV) unterliegen, sollte aufgrund der

„Ausfallhaftung“ des Ar-

beitgebers auf die richtige

Wahl der Rechtsform und

die Satzungsausgestaltung

der Pensionskasse geachtet

werden. 

Pensionskassen in der

Rechtsform des Versiche-

rungsvereins auf Gegensei-

tigkeit (VVaG) sind grund-

sätzlich nicht Mitglied 

im Protektor, dem „Einla-

gensicherungsfonds“ der

Versicherungswirtschaft.

Stattdessen sind in der Re-

gel sogenannte Sanie-

rungsklauseln in der Sat-

zung geregelt, welche es

der Pensionskasse ermögli-

chen, bei entsprechender

Unterfinanzierung Sanie-

rungsbeiträge von den Mit-

gliedern, den Arbeitgebern, zu verlangen

oder wie im entschiedenen Fall Leistun-

gen zu kürzen. Ähnlich verhält es sich 

mit vielen Branchen-Pensionskassen, die

als sogenannte regulierte Pensionskassen

Nachfinanzierungsbeiträge einfordern

können.

!Das meint der Experte

Andreas Jakob, Ge-

schäftsführer der Renten-

beratungskanzlei Aetas

und Leiter Rechtsbera-

tung der Kenston Unter-

nehmensgruppe, ist Be-

triebswirt für bAV (FH)

und gerichtlich zugelas-

sener Rentenberater

Mehr zum Thema unter 

www.dasinvestment.com/

recht-und-steuern

Streitfrage: Haften Arbeitgeber 
für schlechte Renditen bei der bAV?

Ein Auszubildender bei Siemens: Sagt der Arbeitgeber eine Betriebsrente zu, haftet er für deren vollständige Auszahlung
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